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1 Allgemeines 
 
Im Text verwendete Abkürzungen: 

 
Baselbieter Turnverband BLTV 

Generalversammlung GV 

Jugendkommission JuKo 

Jugendriegen JR 

Riegeleitung RL 

Schweizerischer Turnverband STV 

Organisationskomitee OK 

Sportclub Biel-Benken SCBB 

Sportversicherungskasse SVK 

Technische Kommission TK 

Technischer Leiter TL 

Turnstand TS 

Vorstand VS 

Interessengemeinschaft der Biel-Benkemer  
Dorfvereine  IGBBDV  
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2 Name und Sitz 
 

2.1 Name 
 

Der Turnverein Biel-Benken, gegründet am 21.Juli 1895, hat sich 1978 mit den anno 1967 gegründeten 
Untersektionen (Frauenriege und Männerriege) zusammengeschlossen. 
Im Jahre 1998 fand, gemäss GV-Beschluss, eine Namensänderung in Sportclub Biel-Benken statt. Der 
Sportclub ist ein Verein im Sinne Art.60 ff, ZGB. 
 

2.2 Sitz 
 

Rechtsdomizil des Sportclubs ist die Gemeinde Biel-Benken. 
 

 

3 Leitbild 
 

3.1 Grundsätze 
 

Der Sportclub 
- setzt sich als polysportiver Club für die Förderung des Breitensportes ein. 
- bietet im Rahmen seiner Möglichkeiten allen Bevölkerungsschichten, unabhängig von Alter und 

Geschlecht, Gelegenheit zu sportlicher Freizeitbetätigung. 
- ist bestrebt gute Beziehungen zu den ortsansässigen und auswärtigen Vereinen zu pflegen. 
- achtet auf gute Beziehungen zu den Behörden der Gemeinde Biel-Benken. 
- ist politisch, konfessionell und geschlechterneutral. 
- verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.  
- dient ausschliesslich einer gemeinnützigen Zielsetzung.  

 
3.2 Zielsetzungen 
 

Der Sportclub 
- bietet seinen Mitgliedern ein zeitgemässes, altersgerechtes und ihren Neigungen entsprechendes 

sportliches Betätigungsfeld. 
- ermöglicht allen technischen Leiter*innen eine entsprechende Ausbildung. 
- fördert und pflegt sportliche Fairness, Gemeinschaftssinn und gute Beziehungen unter seinen Mitgliedern. 
- tritt durch Organisation von Anlässen an die Öffentlichkeit. 
- ist bestrebt die Jugend zu fördern. 
- nimmt an Turnfesten und Wettkämpfen teil. 
- veranstaltet regelmässig einen Unterhaltungsabend.  
 

3.3 Aufgaben 
 

Der Sportclub 
- bietet während des ganzen Jahres einen geregelten Trainingsbetrieb an. 
- lässt die technischen Leiter*innen und Kampfrichter*innen ausbilden. 
- organisiert interne Anlässe.  
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4 Zugehörigkeit 

Der Sportclub ist Mitglied  
- des Schweizerischen Turnverbandes (STV) 
- des Baselbieter Turnverbandes (BLTV) 
- der Interessengemeinschaft Biel-Benkemer Dorfvereine (IGBBDV) 
 
Je nach sportlichem Interesse seiner Mitglieder kann der Sportclub den betreffenden Fachsportverbänden 
beitreten. 
 
 

5 Struktur 

Der Sportclub setzt sich aus diversen Riegen zusammen. Diese decken alle Altersstufen von den 
Jugendriegen bis zu den Senior*innen ab.  
 

5.1 Kommissionen 
 

- Technische Kommission (TK) 
- Jugendkommission (JuKo) 

 

5.2 Neue Riegen, Untergruppen und Kommissionen 
 

Auf Antrag des VS und durch die Genehmigung der GV können neue Riegen, Untergruppen und Kommissionen 
gebildet werden. 
 

5.3 Reglemente, Pflichtenhefte und Vereinbarungen 
 
Zur einheitlichen Führung und Organisation kann der Vorstand separate Reglemente, Pflichtenhefte und 
Vereinbarungen erlassen. Für den Erlass der Reglemente ist die GV zuständig. Für den Erlass der 
Pflichtenhefte und Vereinbarungen ist der VS zuständig.  
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6 Mitgliedschaft und Ernennungen 

Der Sportclub hat folgende Mitglieder: 

 

6.1 Mitglieder mit Stimm- und Wahlrecht 
 

- Aktivmitglieder 
- Passivmitglieder 
- Ehrenmitglieder 

 

6.2 Mitglieder ohne Stimm- und Wahlrecht 
 

- Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 

 

6.3 Aufnahme von Mitgliedern 
 

Alle Personen, die dem Sportclub neu beitreten, füllen eine Beitrittserklärung aus. An der nächstfolgenden GV 
wird über die Neuzugänge informiert.  

Aktivmitglieder 
Personen ab dem 16. Altersjahr können als Aktive in die betreffenden Riegen aufgenommen werden. 

Passivmitglieder 
Personen, die den Sportclub unterstützen möchten, können als Passivmitglieder aufgenommen werden. Sie 
sind aber nicht aktiv am Vereinsleben beteiligt. 

Freimitglieder 
Der Sportclub ernennt seit 1978 keine Freimitglieder mehr. Die verbleibenden Mitglieder behalten ihre Rechte 
und Pflichten. 

Ehrenmitglieder 
Mitglieder, welche besondere Leistungen erbracht haben, können zum Ehrenmitglied ernannt werden. 
 
Kinder und Jugendliche 
Kinder und Jugendliche bis zum 16. Altersjahr können den entsprechenden Jugendriegen beitreten.  
 

6.4 Übertritt 
 

Der Übertritt von Aktiv- zu Passivmitglied und umgekehrt, sowie der Wechsel innerhalb der Riegen, ist 
jederzeit möglich. 
 

6.5 Austritt 
 

Austritte werden mittels Austrittserklärung schriftlich mitgeteilt. Die Beitragspflicht für das laufende 
Vereinsjahr bleibt bestehen. 
 

6.6 Ausschluss 
 
Mitglieder, die bewusst oder aus grober Nachlässigkeit die Statuten oder Reglemente des Sportclubs 
verletzen, können durch den VS ausgeschlossen werden. Der Ausschluss hebt die Haftung für allfällig 
geschuldete Beträge oder zurückbehaltenes Material des Sportclubs nicht auf. Die betreffenden Mitglieder 
sind vom Beschluss des VS schriftlich in Kenntnis zu setzen. Über den Ausschluss der Mitglieder wird an der 
nächstfolgenden GV informiert. Ausgeschlossene haben Rekurs Recht an die GV. 
 

6.7 Streichungen 
 

Mitglieder, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Sportclub während 2 Jahren nicht erfüllt haben, 
werden durch den VS von der Mitgliederliste gestrichen.  
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6.8 Rechte 
 
- Alle Mitglieder ab dem 16. Altersjahr haben Stimm- und Wahlrecht und können an Versammlungen 

teilnehmen. 
- Anträge kann jedes stimmberechtigte Mitglied und jede Riege stellen. Diese müssen bis spätestens 8 

Tage vor der GV dem VS schriftlich und begründet eingereicht werden. 
- Anträge zu traktandierten Geschäften können direkt an der GV gestellt werden. 
- Die Statuten sind für alle Mitglieder einsehbar.  
- Alle Jugend- und Aktivmitglieder sind bei der SVK versichert. 
 

6.9 Pflichten 
 
Alle Mitglieder verpflichten sich: 
- Statuten, Reglemente und Beschlüsse der Cluborgane einzuhalten. 
- die Ziele des Sportclubs und die Bemühungen der Clubleitung zu unterstützen. 
- den finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. 
 
Die Aktivmitglieder verpflichten sich zusätzlich: 
- an den Versammlungen und Turnständen teilzunehmen. 
- an den Trainings teilzunehmen. 
- an Wettkämpfen und Anlässen teilzunehmen. 
- sich privat gegen Unfall zu versichern. 
 

6.10 Ethik-Charta 

 
Der Verein setzt sich für einen gesunden, sauberen, respektvollen, fairen und erfolgreichen Sport ein. Er lebt 
diese Werte vor, indem er - sowie seine Organe und Mitglieder – dem Gegenüber mit Respekt begegnet, 
transparent handelt und kommuniziert. Der Verein anerkennt die aktuelle «Ethik-Charta» des Schweizer 
Sports und macht deren Prinzipien unter seinen Mitgliedern bekannt. Der Verein anerkennt die Aufgaben und 
Kompetenzen der Ethikkommission des STV gemäss den STV-Statuten bzw. den einschlägigen 
Reglementen. 

 
6.11 Ernennungen 

 
Der VS kann Mitglieder, Personen und Vereine, die für den SCBB besondere Verdienste geleistet haben, ehren 
oder auszeichnen. Ein Reglement legt die Richtlinien zur Verleihung fest. 
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7 Organe 
 

7.1 Organe des Sportclubs 
 
- Generalversammlung (GV) 
- Vorstand   (VS) 
-  Technische Kommission (TK) 
-  Jugend-Kommission  (JuKo) 
- Riegeleitung   (RL) 
-  Revisionsstelle    
-  Organisationskomitee (OK) 
 

7.1.1 Generalversammlung 

 
Zusammensetzung 

Die GV ist das höchste Organ des Sportclubs und setzt sich zusammen aus den stimmberechtigten 
Mitgliedern. 
 
Geschäfte 

Die GV muss folgende Traktanden behandeln: 
- Abnahme des Protokolls der letzten GV 
- Abnahme des Jahresberichts der Präsidentin, des Präsidenten  
- Abnahme der Jahresrechnung 
- Kenntnisnahme des Berichtes der KS 
- Décharge-Erteilung an den VS 
- Kenntnisnahme der Mutationen 
- Wahl der Mitglieder des VS, der TK, der JuKo und der Riegeleiter*innen 
- Wahl der Präsidentin / des Präsidenten und der TK-Präsidentin / des TK-Präsidenten 
- Wahl eines Mitglieds der Revisionsstelle 
- Wahl des Clubfähnrichs 
- Kenntnisnahme des Jahresprogrammes 
- Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
- Genehmigung des Budgets 
- Beschlussfassung über Anträge 
- Genehmigung der Reglemente 
- Beschlussfassung über Teil- oder Totalrevision der Statuten 

 
Einberufung 

Die ordentliche GV findet jährlich im ersten Quartal des Kalenderjahres statt und wird durch den VS 
einberufen und geleitet. Das Datum der GV muss spätestens 2 Monate vorher den Mitgliedern bekannt 
gegeben werden. 
Die Einladung und Traktandenliste werden spätestens bis 10 Tage vor der GV den stimmberechtigten 
Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Die Einberufung einer ausserordentlichen GV kann vom VS oder 1/5 der 
stimmberechtigten Mitglieder unter Bezeichnung der zu behandelnden Traktanden verlangt werden. Der VS 
ist dann verpflichtet, durch die Mitglieder beantragte ausserordentliche GV innert 2 Monaten durchzuführen. 
  
Verfahren 

Über die Geschäfte und Wahlen wird in offener Abstimmung entschieden. Eine geheime Abstimmung oder 
Wahl kann von 1/5 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder verlangt werden. Wahlen werden im ersten 
Wahlgang mit dem absoluten, im zweiten Wahlgang mit dem relativen Mehr entschieden. Über Anträge und 
Beschlüsse entscheidet das relative Mehr. Über Wiedererwägungs-Anträge, sowie Teil- oder Totalrevisionen 
der Statuten entscheidet die 2/3-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit hat der Vorsitzende Stichentscheid.  
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7.1.2 Vorstand (VS) 

 
Zusammensetzung 

Der VS ist das höchste Führungsorgan des Sportclubs und setzt sich zusammen aus: 
- Präsident*in 
- Vizepräsident*in 
- Finanzchef*in 
- Administration 
- Marketingleiter*in 
- TK-Präsident*in 
- JuKo Verantwortlicher / Verantwortliche 

 
Der VS ist bei Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlussfähig.  
 
Amtszeit 

Die Mitglieder des VS sind auf 2 Jahre gewählt und sind wiederwählbar. 
 
Ergänzungswahl 

Im Falle einer Vakanz kann der VS einen Ersatz bestimmen. Die Ergänzungswahl erfolgt an der nächsten 
GV. 
 
Sitzungstermine 

Der VS trifft sich, wenn es die/der Präsident*in oder die Mehrheit der Vorstandsmitglieder als notwendig 
erachtet. 
 
Kompetenzen 

- Der VS hat die Kompetenz, für dringende Ausgaben zusätzlich zum Budget CHF 5'000.00 pro Jahr zu 
beschliessen. 

- Er kann Pflichtenhefte und Vereinbarungen genehmigen. 
- Er kann für spezielle Aufgaben ein OK gründen. 
- Er kann die Funktionärs- und Leiterentschädigungsansätze (gemäss Entschädigungsreglement) festlegen. 
- Er kann weitere Personen an Vorstandsitzungen einladen. 

 
Aufgaben 

Der VS hat insbesondere folgende Aufgaben: 
- Ausführung der Beschlüsse der GV 
- Allgemeine Leitung des Sportclubs gemäss Statuten, Reglementen und Pflichtenheften 
- Aufrechterhaltung der Verbindung zu den Riegen 
- Vertretung nach aussen 
- Vorbereitung der GV  
- Aufsicht über Riegen und Kommissionen 
- Periodische Herausgabe eines Informationsorganes (Infos) 
- Werbung für den Sportclub und für neue Mitglieder 
- Besuch von Versammlungen, Konferenzen und Kursen der Verbände 
- Meldung aller Mitglieder an die Verbände 
- Erstellung der Reglemente und Pflichtenhefte 
- Unterhalt eines Archivs zur Aufbewahrung aller wichtiger Akten und Gegenstände 
- Ein Pflichtenheft legt die Aufgaben der VS-Mitglieder fest 
- Von den VS-Sitzungen muss jeweils ein Protokoll erstellt werden 

 
Zeichnungsberechtigung 

Der/die Präsident*in oder der/die Vizepräsident*in zeichnen zu zweien rechtsverbindlich mit einem weiteren 
Vorstandsmitglied. Dieses ist vorzugsweise für das entsprechende Aufgabengebiet zuständig.  
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7.1.3 Technische Kommission (TK) 

 
Zusammensetzung 

Die TK setzt sich zusammen aus einem/einer TK-Präsident*in, den technischen Leiter*innen oder einer 
technischen Ansprechperson aus der Riege. 

 
Die TK ist bei Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlussfähig. 
 
 
Amtszeit 

Die TK-Mitglieder werden auf 2 Jahre von der GV gewählt und sind wiederwählbar. 
 
Sitzungstermine 

Die TK trifft sich, wenn es der/die TK-Präsident*in oder die Mehrheit der Kommissionsmitglieder als 
notwendig erachtet. 
 
Aufgaben und Kompetenzen 

Die TK hat insbesondere folgende Aufgaben und Kompetenzen: 
- Aufrechterhaltung der Verbindung im technischen Bereich mit dem VS und den Riegen und umgekehrt. 
- Weiterleitung und Ausführung der Beschlüsse des VS. 
- Vorbereitung von Anträgen zu Händen des VS.  
- Koordination aller Trainings- und Wettkampffragen. 
- Einreichung des Jahresprogrammes an den VS, zu Händen der GV. 
- Einreichung der Budgetanträge an den VS, zu Händen der GV. 
- Besuch von Versammlungen, Konferenzen und Kursen der Verbände. 
- Verwaltung des clubeigenen Materials. 
- Ein Pflichtenheft legt die Aufgaben und Kompetenzen der TK-Mitglieder fest. 

 
Verantwortlichkeit 

Die TK ist direkt dem VS unterstellt. 
 

7.1.4 Jugendkommission (JuKo) 

 
Zusammensetzung 

Die JuKo setzt sich zusammen aus dem/der JuKo-Verantwortlichen sowie allen Leiter*innen sämtlicher 
Jugendriegen. 
 
Amtszeit 

Der JuKo-Verantwortliche wird auf 2 Jahre von der GV gewählt. Der/die Verantwortliche ist wieder wählbar. Für 
die JuKo-Leiter*innen ist keine bestimmte Amtszeit vorgesehen. 
 
Sitzungstermine 

Die JuKo trifft sich, wenn es der/die JuKo-Verantwortliche oder die Mehrheit der Jugendleiter*innen als 
notwendig erachtet. 
 
Aufgaben und Kompetenzen 

Die JuKo hat insbesondere folgende Aufgaben und Kompetenzen: 
- Aufrechterhaltung der Verbindung mit dem VS, der TK und den Riegen und umgekehrt. 
- Weiterleitung und Ausführung der Beschlüsse des VS und der TK. 
- Vorbereitung von Anträgen zu Händen des VS. 
- Koordination aller Trainings- und Wettkampffragen. 
- Einreichung des Jahresprogrammes an den VS, zu Händen der GV. 
- Einreichung der Budgetanträge an den VS, zu Händen der GV. 
- Besuch von Versammlungen, Konferenzen und Kursen der Verbände. 
- Verwaltung des clubeigenen Materials. 
- Ein Pflichtenheft legt die Aufgaben und Kompetenzen der JuKo-Mitglieder fest. 
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Verantwortlichkeit 

Die JuKo ist direkt dem VS unterstellt. 
 

7.1.5 Riegeleitung (RL) 

 
Zusammensetzung 

Die Riegeleitung ist das Führungsorgan der Riege und setzt  
sich zusammen aus dem/der Riegeleiter*innen und optional dem/der technischen Leiter*innen. 
 
Amtszeit 

Die RL wird auf 2 Jahre von der GV gewählt; sie ist wiederwählbar. 

 
Ergänzungswahl 

Im Falle einer Vakanz kann die Riege einen Ersatz bestimmen und dem VS zur Wahl vorschlagen. 
 
Aufgaben und Kompetenzen 

Die RL hat insbesondere folgende Aufgaben und Kompetenzen: 
- Aufrechterhaltung der Verbindung mit dem VS und der TK und umgekehrt. 
- Weiterleitung und Ausführung der Beschlüsse des VS und der TK. 
- Vorbereiten von Anträgen zu Händen des VS. 
- Einladung und Leitung des TS. 
- Einreichen der Budgetanträge an den VS zu Händen der GV. 
- Besuch von Versammlungen, Konferenzen und Kursen der Verbände. 
- Ein Pflichtenheft legt die Aufgaben und Kompetenzen der RL fest. 

 
Verantwortlichkeit 

Die RL ist direkt dem VS unterstellt. 
 

7.1.6 Revisionsstelle  

 
Zusammensetzung 

Die Revisionsstelle besteht aus je einem Mitglied aus 3 verschiedenen Riegen. 
 
Amtszeit 

Die Mitglieder der Revisionsstelle werden für 3 Jahre gewählt und sind nicht wiederwählbar.  
 
Aufgaben 

Die Revisoren haben folgende Aufgaben: 
- Prüfen der Jahresrechnung und Bilanz des Sportclubs, allfälliger Fonds, Kassen und Abrechnungen von 

Anlässen. 
- Sie erstatten der GV einen schriftlichen Bericht und stellen entsprechend Anträge an die GV. 

 
 

Organisationskomitee (OK) 
 
Der VS kann für wiederkehrende Anlässe (z. Bsp. Eierleset, TURNA, etc.) ein OK bilden. Ebenfalls kann der 
VS für neue, einmalige Anlässe ein OK bestimmen und einsetzen. Die Amtszeit der OK-Mitglieder gilt bis auf 
Widerruf.  
 

  



 
 

13 
 

8 Versicherungen 
 

8.1 Privatversicherung 
 

Alle Jugend- und Aktivmitglieder im Sportclub sind verpflichtet, sich privat gegen Unfall zu versichern. 
 

8.2 Sportversicherungskasse (SVK) 
 

Die Jugend- und Aktivmitglieder sind gemäss Reglement der Sportversicherungskasse (SVK) des STV 
versichert. Es sind auch „nichtsportliche“ Tätigkeiten versichert, zB. Helfereinsatz beim Eierläset. Eine 
zusätzliche freiwillige Versicherung (Taggeld/Heilungskosten) gibt es bei der SVK nicht. 
 

8.3 Allgemeines 
 

Unfälle und Schadenfälle sind dem VS unverzüglich zu melden. Für mutwillige Sachbeschädigungen kann der 
Sportclub den Verursacher haftbar machen.  
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9 Finanzen 
 

9.1 Clubjahr 
 

Das Clubjahr schliesst per 31. Januar. 
 

9.2 Einnahmen 
 

Die Einnahmen des Sportclubs bestehen insbesondere aus: 
- Mitgliederbeiträgen 
- Reingewinn aus Anlässen 
- freiwilligen Beiträgen und Zuwendungen 
- Erträgen des Clubvermögens  
- J+S-Kursentschädigungen 
- Sponsoring 

 

9.3 Ausgaben 
 

Die Ausgaben des Sportclubs bestehen insbesondere aus: 
- Verbandsbeiträgen 
- Administrationskosten 
- Trainingsbetriebskosten 
- Geräte- und Materialanschaffungen 
- Kostenbeiträgen für Meisterschaften, Turnfeste u.a. 
- Leiter- und Funktionär Entschädigungen 
- Auszeichnungen und Geschenken 
- Marketing 
- weiteren durch die GV oder den VS beschlossenen Ausgaben 

 

9.4 Mitgliederbeiträge 
 

Als Mitgliedschaft wird ein Jahres-Mitgliederbeitrag erhoben.  
Von der Beitragspflicht sind ausgenommen: 
- Ehrenpräsident 
- Ehrenmitglieder 
- Freimitglieder 

 

9.5 Vermögensanlage 
 

Der Sportclub betreibt eine sichere und marktkonforme Anlagepolitik. Der VS bezeichnet die Stelle, bei der 
die Wertschriften deponiert und die zur Geschäftsführung nicht notwendigen Gelder zinstragend anzulegen 
sind. 
 

9.6 Fonds 
 

Der Sportclub kann für bestimmte Zwecke Fonds errichten. Über die Errichtung, Verwaltung und Aufhebung 
beschliesst die GV, sofern keine besonderen Bestimmungen bestehen. 
Die Fonds sind nicht Bestandteil der Clubrechnung. Diese müssen gesondert verwaltet und ausgewiesen 
werden und in der Bilanz ersichtlich sein. 
 

9.7 Haftbarkeit 
 

Der Sportclub haftet gegenüber Dritten mit seinem ganzen Vermögen, sofern es nicht in Fonds für besondere 
Zwecke bestimmt ist. Eine persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen, ausgenommen sind 
strafbare Handlungen. 
Wer für den Sportclub oder eine Riege Gelder verwaltet, schuldet dem Kassier gegenüber jederzeit 
Rechenschaft und haftet persönlich für die ihm anvertrauten Gelder.  
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10 Revisions- und Vollzugsbestimmungen 
 

10.1 Teilrevision 
 
Teilrevisionen eines oder mehrerer Artikel der Statuten fallen unter die Zuständigkeit der GV und können mit 
der 2/3-Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten vorgenommen werden. Der VS und jedes Clubmitglied 
können Änderungsanträge stellen. Diese müssen von den Clubmitgliedern schriftlich begründet, mindestens 
ein Monat vor der GV, dem VS zugestellt werden. Die Clubmitglieder erhalten mit der Einladung zur GV eine 
Kopie des Entwurfs. Der neue Artikel wird in der von den Antragsstellern vorgeschlagenen Form verfasst. Der 
VS kann einen Gegenvorschlag einbringen. Genehmigte Änderungen sind vom BLTV bestätigen zu lassen. 
 

10.2 Totalrevision 
 

Eine Totalrevision der Statuten kann durch den VS oder durch mindestens 1/5 der Clubmitglieder beantragt 
werden. Der Antrag muss von den Clubmitgliedern schriftlich begründet, mindestens ein Monat vor der GV, 
dem VS zugestellt werden. Der Revisionsvorschlag wird der GV unterbreitet. Die Clubmitglieder erhalten mit 
der Einladung zur GV eine Kopie des Entwurfs. 
 

10.3 Besondere Fälle 
 

Besondere Fälle werden durch den VS unter Vorbehalt der Genehmigung durch die folgende GV 
entschieden. 
 

10.4 Auflösung 
 

Die Auflösung des Sportclubs kann nur anlässlich einer ausserordentlichen GV beschlossen werden, in 
welcher nur dieses Geschäft behandelt wird. Zur Gültigkeit bedarf der Auflösungsbeschluss die Zustimmung 
von 4/5 der anwesenden Clubmitglieder. Das verbleibende Reinvermögen ist für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden. 
 

10.5 Frühere Bestimmungen 
 

Diese Statuten ersetzen diejenigen vom 9. Februar 2001. 

 

10.6 Inkrafttreten der Statuten 
 

Die vorliegenden Statuten werden an der GV vom 8. April 2022 genehmigt und treten sofort nach Annahme in 
Kraft. Für alle Fälle, die durch diese Statuten nicht geregelt sind, gelten sinngemäss die Statuten des BLTV 
und des STV.  
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11 Unterschriften 
 

Sportclub Biel-Benken: Datum: 18. April 2022 
 
 
 

  
Nicole Wüthrich  Nadia Heyer 
Präsidentin SCBB  Administration 

 
 
Die vorliegenden Statuten wurden durch den Vorstand des Baselbieter Turnverbandes anlässlich ihrer  
 
Sitzung vom _______________ genehmigt. 
 

Baselbieter Turnverband:         

 
 
 
 Martin Leber  
 Präsident  Leitung Geschäftsstelle  
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